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Parkverbot Allensteiner Str. 59 
 
 
 

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Oberbarmen bittet um Aufklärung folgenden 
Sachverhalts: 
 
Vor dem Haus Allensteiner Str. 59 (Bild umseitig) wurde ein Parkverbot für die Zeit von 
Montag bis Freitag 8 – 16 Uhr eingerichtet. Gleichzeitig wurde die Markierung für 
halbseitiges Parken bzw.  Parken auf dem Bürgersteig entfernt. 
Die Anwohner fühlen sich nicht durch das zeitlich begrenzte Parkverbot belastet. Allerdings 
wollen sie außerhalb der Parkverbotszeit wieder halbseitig bzw. ganz auf dem Bürgersteig 
parken, da die Verkehrssituation sonst zu Schäden führt (gegenüber befindet sich 
ausgewiesenes Schrägparken). 
Bei einem Anruf einer Anwohnerin wurde ihr von der Fachverwaltung mitgeteilt, dass nicht 
die Fachverwaltung sondern die Bezirksvertretung zuständig sei. Daher könne keine weitere 
Auskunft gegeben oder Anregungen entgegengenommen werden. 
 
Folgende Fragen bitten wir zu beantworten: 
1. Auf welche Anforderung hin wurde das Parkverbot eingerichtet? 
2. Wurde die Bezirksvertretung Oberbarmen vor der Einrichtung informiert bzw. deren 
Zustimmung eingeholt? 
3. Warum kann in dem gekennzeichneten Bereich (zwischen den Verkehrszeichen) nicht 
innerhalb der Parkverbotszeit halbseitig gehalten/geladen und außerhalb der Parkverbotszeit 
nicht halbseitig geparkt werden? 
4. Warum wurde die Anwohnerin auf eine „Zuständigkeit der Bezirksvertretung“ verwiesen? 
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